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Nachweis der Voraussetzungen 

über die Erfüllung der Kriterien für Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung  

nach Nr. 1.3 ee und 2.1.1 des Unionsrahmens für staatliche Beihilfen
1
 

 

 
 

Antragstellender:     
 
Bezeichnung des Vorhabens:    
 
 
 

Erklärungen
2
 

 
 Unsere Einrichtung ist nicht überwiegend öffentlich grundfinanziert. 

 

 Unsere Hauptaufgabe besteht darin, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle 

Forschung, experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse derartiger 

Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten. 

 

 Wir sind sowohl wirtschaftlich als auch nicht wirtschaftlich tätig. 

 

 Bei der Durchführung des beantragten Vorhabens handelt es sich um eine 

nicht wirtschaftliche
3
 Tätigkeit.  

 

 Bei der Durchführung des beantragten Vorhabens handelt es sich um eine 

wirtschaftliche Tätigkeit. 

 

 Wir führen eine Abgrenzungsrechnung zur Trennung von wirtschaftlichen und 

nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten durch. Die buchhalterische Trennung von nicht 

wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten wird durch die Wirtschaftsprüfer im 

Jahresabschluss bestätigt. 

 

 Wirtschaftliche Tätigkeiten werden nicht durch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten, mit Mitteln der 

Grundfinanzierung oder sonstigen öffentlichen Mitteln subventioniert. 

 

 Wir sind ausschließlich ‐ und damit auch im Rahmen des beantragten Vorhabens ‐ nicht 

wirtschaftlich3 tätig. 

 

ODER 

 

 Wir sind ausschließlich ‐ und damit auch im Rahmen des beantragten Vorhabens ‐ 

wirtschaftlich tätig.  

 

 
1 Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (2014/C 198/01) 
 
2

 Zutreffendes bitte ankreuzen 

3

 Bei den im Vorhaben geplanten Tätigkeiten handelt sich überwiegend um unabhängige FuE zur Erweiterung des Wissens und 
des Verständnisses in Bezug auf den Forschungsgegenstand und/oder es findet eine weite Verbreitung der 
Forschungsergebnisse auf nichtausschließlicher und nichtdiskriminierender Basis statt, zum Beispiel durch Lehre, frei 
zugängliche Datenbanken, allgemein zugängliche Veröffentlichungen oder offene Software. 
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 Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder Mitglied bestimmenden Einfluss auf 

ihre Einrichtung ausüben können, wird kein bevorzugter Zugang zu den im Rahmen des 

geplanten Vorhabens erzielten Ergebnissen gewährt.  

 

 
 
Ich/wir versichere/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------                        --------------------------------------------------------------- 

Ort, Datum                                                                  Rechtverbindliche Unterschrift 

                                                                                    Stempel 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


